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doch die Einbeziehung derselben eine ganz we¬
sentliche Erweiterung des Unfallbegriffes, was
naturgemäß in einer Rückwirkung auf die Prä¬
mie in Erscheinung treten würde. Ebenso wäre
abzuklären, ob die Versicherung nur die Be-
lnebsunfälle zu erfassen hätte oder ob auch die
Nichtbetriebsunfälle in die Versicherung einzu¬
beziehen wäre, was natürlich wiederum von
Einfluß auf die Prämienhöhe wäre.

Ms Versicherungsleistungen kommen Kapi¬
talabfindungen oder Rentenzahlungen in Fra-'
ge; beide haben ihre Vorteile und ihre Nach¬
teile. Im allgemeinen neigen die privaten Ver¬
sicherungsgesellschaften Lei Tod und Invalidität
eher der Unfallversicherung mit Kapitalabfin¬
dung zu, schließen aber auf Wunsch Renten¬
zahlungen durchaus nicht aus. Als Krankengeld
käme der Taglohn in Betracht, sei er der volle
oder — wie dies z. B. in der Schweiz üblich ist
— nur etwa S0% des Taglohnes. Auch die
Höhe der Todes- und Jnvaliditätsentschädi-
gung bei Unfall bemißt sich am zweckmäßigsten
nach der Höhe des Taglohnes. Bei Kapitalab¬
findung kämen z, B. das 1000- bezw. 2000-
fache des Taglohnes als einmalige Abfindung
in Frage. Die schweizerische Unfallmonopol¬
anstalt gewährt dagegen bei völligem Verlust
der Erwerbsfähigkeit jährliche Renten bis zu
70% des Jahresverdienstes.

Tie Beiträge könnten, nach dem Kopfsystem
oder in einem Prozentsatz der gesamten Lohn-
sunime eines Betriebes bezahlt werden. Eine
Abstufung nach Gefahrenklassen, wie eine solche
auch bei der schweizerischen Monopolanstalt in
Luzern der Fall ist, erscheint mir unerläßlich.
Zur Orientierung lege ich den Prämientarif
der Luzerner-Anstalt bei. Es ist kaum anzuneh¬
men, daß die privaten Versicherungsgesellschaf¬
ten höhere Ansätze verlangen würden.
Tie Organisation wäre für das Fürstenturn

die denkbar einfachste. Entweder könnte es den
Verkehr des Versicherungsnehmers direkt mit
der Gesellschaft befehlen oder nur eine Prä¬
mieninkassostelle schaffen. Die Schadenliguida-
tion müßte doch von' der Gesellschaft durchge¬
führt werden.
2. Kranken- und Invaliden-, Alters- und

Hinterbliebenen-Versicherung.
Wir haben es im früheren Abschnitt als

zweckmäßig hingestellt, die Sozialversicherung
mit Ausnahme der hiervor besprochenen Unfall¬
versicherung, durch Einrichtungen des Fürsten¬
tums selbst durchzuführen. Auf die Annahme,
daß dies geschehen werde, stützen sich die nach¬
folgenden Untersuchungen.

Tie erste Frage, die sich hierbei stellt, ist
die, ob das Fürstentum als solches die Versiche¬
rung organisieren und auch als Versichcrungs-
träger auftreten solle oder ob die Wahl der
Einführung der verschiedenen Zweige, die An¬
setzung der Leistungen usw. den Gemeinden
überlassen bleiben und das Fürstentum sich dar¬
auf beschränken solle, die von den Gemeinden
nach ihrem Gutfinden zu schaffenden Einrich¬
tungen zu beaufsichtigen und auf Grund be¬
stimmter Voraussetzungen finanziell zu unter¬
stützen.

Ich möchte hier ohne Weiteres einer ein¬
heitlichen Gesetzgebung, Organisation und Fi¬
nanzierung für das, ganze Land das Wort re¬

den. Tie territoriale Ausdehnung, die Ein¬
wohnerzahl und die Schichtung der Bevölke¬
rung sind derart, daß eine gemeindeweise Zer¬
splitterung der Maßnahmen direkt verworfen
werden muß. Tie Gemeinden werden natürlich
in der Durchführung der Versicherung eine
namhafte Mitwirkung zu übernehmen haben,
aber meines Erachtens auf Grund von für das
ganze Land einheitlich aufgestellten Bestim¬
mungen.
In Bezug auf das Aufbringen der Mittet

ist die Einführung der Versicherung wohl nicht
anders denkbar, als daß Versicherte, Gemein¬
den und Staat sich in die Kostendeckung teilen;
euch kann die Frage erwogen werden, ob neben
der Arbeiter-Unfallversicherung, wo wir dies
bejaht haben, der 'Arbeitgeber auch in den an¬
dern Zweigen heranzuziehen sei. Tie' Kosten-
verteilung ist auf Grund der innern wirtschaft¬
lichen Verhältnisse des Landes und unter Be¬
rücksichtigung der bestehenden Beziehungen
zwischen dem Gemeinde- und Staatshaushalte
zu prüfen; sie braucht bei der Untersuchung der
Kostensrage als solcher noch nicht entschieden zu
werden, sondern kann späterer Abklärung vor¬
behalten bleiben.

Als Versicherungsträger kann, soweit die
Alters- und Hinterbliebenenversicherung und
in gewissem Umfange auch die Invalidenver¬
sicherung in Betracht komint, einzig und allein
das Land in seiner Gesamtheit auftreten Tie
Einwohnerzahlen der einzelnen Genieinden
sind entschieden zu klein, um dem Gesetz der
großen Zahl in seinen Wirkungen die notwen¬
dige Geltung zu verschaffen. Was die Kranken-
und ln bescheidenem Umfange auch die Invali¬
denversicherung anbetrifft, wird sich das Tra¬
gen zum mindesten eines Teiles der.Gefahr
durch die Gemeinden oder durch Krankenkaffen
empfehlen.


